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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt, die Bürgermeisterin zu 
ermächtigen, einem Gesellschafterbeschluss zur Beendigung der Beteiligung der MBB 
GmbH an der VVW GmbH zum 31.12.2025, ersatzweise zum nächstmöglichen Termin, zu-
zustimmen. 
 

 

Sachverhalt 
Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH (MBB) ist seit deren Gründung Gesellschafter 
in der Verkehrsverbund Warnow GmbH (VVW) und erkennt aufgrund ihrer Sonderrolle im 
Schienenpersonennahverkehr ausschließlich den VVW-Zeitkartentarif an. Die Verpflichtung 
dieser Anerkennung entstammt aus dem mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern geschlos-
senen Verkehrsvertrag. 

 

Aufgrund des bundesweit eingeführten und auch bei der MBB gültigen Deutschlandtickets 
(DT) ist die Nutzung von VVW-Zeitkartenangeboten zum 01.05.2023 faktisch fast gänzlich 
auf Null gesunken. Einzig weniger als 90 Wochenkarten pro Kalenderjahr aus dem VVW-
Sortiment werden noch in den Zügen der MBB genutzt. 

 

Demgegenüber hat sich der Vertriebsaufwand in Summe durch die Neueinführung des DT 
massiv erhöht. Trotz des Wegfallens der Nutzung des VVW-Tarifes entstehen der MBB wei-
terhin auch für den VVW-Tarif enorme finanzielle und personelle Aufwendungen, die aus der 
Anerkennung des VVW-Tarifes und damit aus der Rolle des VVW-Gesellschafters rühren. 

 

Um für die Zukunft den Aufwand von Vertrieb und Controlling wieder in ein wirtschaftlich 
sinnvolles Gleichgewicht zu bringen und da die Auswirkungen für die Fahrgäste faktisch ge-
gen Null tendieren, ist der Austritt der MBB aus dem VVW durch Aufgabe der entsprechen-
den Geschäftsanteile aus Sicht der Geschäftsführung zielführend (Anlage 1 und 3). Die Ge-
schäftsführung des VVW hat eine Stellungnahme hierzu abgegeben (Anlage 2). 

 

Die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) hat in Vertretung des Wirt-
schaftsministeriums M-V der Anpassung des Verkehrsvertrages der MBB und damit faktisch 
dem VVW-Austritt mit Schreiben vom 20.06.2025 zugestimmt. Im Weiteren hat das Land be-
stätigt, dass: „Die in Rede stehenden Veränderungen der sonstigen Leistungspflichten des 



EVU führen nicht zur Veränderung des Charakters des Verkehrsangebotes der MBB. So-
wohl hinsichtlich Reiseweite als auch Reisedauer handelt es sich unverändert um Schienen-
personennahverkehr, vgl. § 2 Abs. 12 AEG.“ 

 

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung für die MBB GmbH einerseits und der Bedeutung des 

Verbundsystems der VVW für den ÖPNV in der Region Rostock anderseits, ist die Ent-
scheidung über die Beendigung der Mitgliedschaft der MBB GmbH in der VVW GmbH durch 
Aufgabe der Geschäftsanteile als wichtige Angelegenheit nach § 104 Abs. 2 S. 2 der Kom-
munalverfassung für das Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) anzusehen. Anders als bei 
der Entscheidung über die Beteiligung einer kommunalen Gesellschaft an einer anderen 
Gesellschaft, §§ 122, 69 Abs. 2, 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 7, 104 Abs. 3 Nr. 9 KV M-V ist die 
Organkompetenz für deren Beendigung zwar nicht eindeutig in der KV M-V geregelt, aus 
dem Rechtsgedanken des actus contrarius folgt aber auch hieraus die Pflicht zur 
Gremienbeteiligung. Die Stadtvertretung ist daher zu beteiligen. 

 

Weil gesellschaftsrechtlich für die Entscheidung die Gesellschafterversammlung der MBB 
GmbH allein zuständig bleibt, ist die Mitwirkung der Stadtvertretung über eine entsprechende 
Ermächtigung der Bürgermeisterin, in der Gesellschaftsversammlung entsprechend 
abzustimmen, abzusichern, §§ 122, 71 Abs. 1 S. 5 KV M-V. 

 

Zur Wahrung der schutzwürdigen wirtschaftlichen Interessen der Mecklenburgischen Bäder-
bahn Molli GmbH die Anlagen nicht öffentlich. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
Ja / Nein 
 

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs- und Folgekosten) €  

Jährliche Folgekosten €  

Eigenanteil €  

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse / Beiträge) €  

Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten ohne kalkulatorische Kosten) €  

Veranschlagung im Haushaltsplan Nein / Ja, mit €  

• Produktkonto  

 

Anlage/n 
1 Anlage 1 - Erläuterungen zur Beendigung der Mitgliedschaft der MBB im VVW 

(öffentlich) 
 

2 Anlage 2 - Stellungnahme der Verkehrsverbund Warnow GmbH (VVW) 
(öffentlich) 
 

3 Anlage 3 - Auszug Präsentation aus Gesellschafterversammlung MBB vom 
01.07.2025 (öffentlich) 
 

4 2025-07-17 VO_2025_VIII_171 Beendigung der Mitgl SAN (nichtöffentlich) 
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Erläuterungen zur Beendigung der Mitgliedschaft der Mecklenburgische Bäderbahn     
Molli GmbH (MBB) in der Verkehrsverbund Warnow GmbH (VVW) 

 
Datum 19.06.2025 
erstellt Michael Mißlitz, Geschäftsführer/ Eisenbahnbetriebsleiter 
geprüft Katja Griebenow, Leiterin Finanzen & Controlling 
freigegeben Michael Mißlitz, GF; ppa. Antje Karow  
an Kreistag Landkreis Rostock, Stadtvertretungen der Städte Kühlungsborn 

und Bad Doberan 
 
 
1 Einleitung 

Die MBB betreibt seit dem 01.10.1995 die Eisenbahnstrecke von Bad Doberan nach Kühlungs-
born West als integriertes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen (EIU). Damit liegt die Leistungserbringung als EVU in Gänze innerhalb des Verbund-
gebietes des VVW. Die MBB ist seit dessen Gründung Gesellschafter im VVW und erkennt den 
VVW-Zeitkartentarif an. Auf Basis des § 25 Abs.2 Verkehrsvertrag (VV) i. V. m. der Anlage 6 VV 
ist die MBB derzeit und bis einschließlich 11.12.2027 verpflichtet, den VVW-Tarif anzuwenden 
und die Zeitkarten in der Höhe des VVW-Tarifes anzuerkennen. 

 

2 Ausgangslage 

Seit 01.05.2023 gilt auch in den Zügen der MBB das DeutschlandTicket (DT) als Nachfolge des 
9€-Tickets, welches vom 01.06.-31.08.2022 in den Zügen der MBB galt. Innerhalb des VVW ist 
das DT ein Aboprodukt, welches bundesweit gilt. Bis zum 31.12.2024 kostete den Fahrgast das 
DT 49,- €, seit 01.01.2025 58,- €. Bei der MBB gilt das DT nur in Verbindung mit einem zusätzlich 
zu lösenden Schmalspurbahnzuschlag (01.01.-31.10.2023: 8,- €; 01.11.2023-31.12.2024: 10,- €, 
seit 01.01.2025 11,- €). 

Vor dem 01.05.2023 erzielte die MBB ca. 1,2 % ihrer Erlöse aus dem VVW, damit waren ca. 98,8 
% der Erlöse aus dem MBB-Haustarif. Dieses hat sich fundamental geändert. Ca. 20 – 25% der 
Gesamt-Erlöse (DT-Erlöse, Dampfbahnzuschlag, Rettungsschirm) wurden 2024 in Zusammen-
hang mit dem DT erzielt. Damit hat einerseits eine wesentliche Kannibalisierung des sehr ertrag-
reichen MBB-Haustarifes, woraus wirtschaftliche Folgen resultieren, stattgefunden. Andererseits 
sind die ohnehin früher sehr geringen Erlöse aus dem VVW-Restsortiment 2024 geradezu auf nur 
noch 0,10 % der Gesamterlöse implodiert 

Eine Änderung und Rückkehr zu den Werten vor 2023 wird auf absehbare Zeit nicht erwartet. 

 

3 Aufwandsdarstellung 

Der MBB entstehen aus der Gesellschaftertätigkeit sowie den im VVW üblichen Prozessen Kosten 
und Aufwände, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. In der gewachsenen Ta-
rifstruktur der zurückliegenden Jahre wurden diese so genannten Prozesskosten über die Ertrags-
leistung des MBB-Haustarifes kompensiert. Dieses Gleichgewicht zwischen beiden Tarifen ist 
durch die Einführung des Deutschlandtarifs aufgelöst worden. Das Abrutschen des VVW-
Restsortiments in 2024 von ehemals ca. 1,20 % auf 0,10 % der Gesamterlöse erzwingt eine Be-
trachtung der der MBB entstehenden Aufwendungen für die VVW-Gesellschaftertätigkeit. 
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Neben den seit über 2 Jahren ausufernden Aufwendungen von wertvollen Zeitressourcen in den 
Bereichen Geschäftsführung, Controlling und Finanzbuchhaltung der MBB zur Beherrschung der 
VVW-Anforderungen hat sich durch die fast schon inflationsartige Neugründung von VVW-AG’s 
bzw. der Erhöhung der Sitzungsfrequenzen von VVW - AG’s der allgemeine personelle Aufwand 
zusätzlich massiv erhöht.  

Nachfolgend erfolgt eine Übersicht der enormen Anzahl von AG’s und Gremien innerhalb des 
VVW – dies ohne Präjudiz auf Vollständigkeit: 

- AG Tarife, 
- AG Vertrieb, 
- AG Verkehrserhebung (unregelmäßig, früher alle ca. 4-5 Jahre, derzeit mehrfach jähr-

lich), 
- AG Marketing, 
- AG Fahrplan (ca. 1-2 x jährlich), 
- AG Planung (ca. 3 x jährlich), 
- AG Fahrgastinformation, 
- umfangreiche Gesellschaftervorabstimmungen, 
- Gesellschafterversammlung sowie 
- Gesellschaftertreffen etc. 

Die AG’s tagen i. d. R. mindestens einmal monatlich. 

Alle Termine müssen umfangreich vor- und nachbearbeitet werden. Zusätzlich bedarf es i. d. R. 
Abstimmungen mit LRO und rebus und entsprechende Aufbereitungen für die Gesellschafterver-
sammlungen der MBB inkl. Beschlusserstellung/ Beschlussfassung. 

Die Aufbereitung und Prüfung aller Erlöszuscheidungen und Abrechnungen der VVW GmbH 
nimmt dabei einen nicht im Verhältnis zum Umsatz stehenden Aufwand ein.  

Für zukünftige Tarifmaßnahmen im VVW-Tarif stellt sich die durch die politischen Entscheidungen 
auf Bundes- und Landesebene vorgenommene Ausrichtung durch die Einführung des DT herbei-
geführte Situation besonders dramatisch dar. Mit jeder Tarifmaßnahme im VVW entstehen der 
MBB Prozesskosten. Den Kosten stehen jedoch fast keine Zusatzerlöse gegenüber. Im Ergebnis 
bedeutet dies, dass jegliche im VVW-Tarif für das Restsortiment durchgeführte Tarifmaßnahme 
nahezu 100% nicht gegenfinanziert ist und diese durch die MBB getragen wird. Diese Mittel fehlen 
schlussendlich als Eigenmittel für wichtige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Eisen-
bahninfrastruktur.  

 

4 Ausrichtungsempfehlung für die MBB 

Die unter Punkt 2 und 3 dargestellten Sachverhalte verdeutlichen, dass die Kosten und Aufwände, 
die die MBB-Mitgliedschaft im VVW erzeugen, sich zu einem krassen Missverhältnis zu den Erlö-
sen aus dem Verbundtarif entwickelt haben. 

Aufgrund der Kostenstruktur, die sich ausnahmelos aus den Verbundstrukturen ergibt, ist zu kon-
statieren, dass Verbesserungen aufgrund von Kosten- und Aufwandsreduktionen nicht realisier-
bar sind. Aufgrund der politischen Entscheidungen und der damit voraussichtlichen weiteren 
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Existenz des Deutschlandtickets bis mindestens 20291 ist zudem einzuschätzen, dass die Erlössi-
tuation im VVW-Restsortiment für die MBB nicht verbesserbar ist. 

Durch die Einführung des DT ist die Bindung an den Verbund aus Sicht der MBB nicht mehr 
notwendig und erst recht finanziell nicht mehr darstellbar. Das Thema Zeitfahrkarten lässt sich 
unkompliziert durch die weitere Anerkennung des DT im Zusammenhang mit der Einführung einer 
Wochenfahrkarte im MBB-Haustarif lösen. 

 

5 Zieltarifstruktur 

Auf Basis der Empfehlungen aus Punkt 4 wären für die Zeit nach Austritt aus dem VVW eine 
Zieltarifstruktur zu erarbeiten und mit Verbundaustritt umzusetzen. Nachfolgende Prämissen wer-
den durch die MBB-Geschäftsführung empfohlen: 

Die tragende Säule der Tarifprodukte mit der Abschöpfung einer sehr hohen Nutzerfinanzierung 
soll, wie im Status Quo, der MBB-Haustarif sein. Dieser wird, wie bisher auch, i. H. d. MBB admi-
nistriert. 

Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen muss seitens der MBB sichergestellt werden, dass 
auch nach einem Verbundaustritt das DT in den Zügen der MBB gilt und die MBB als Zahlungs-
ausgleichstelle (ZAST) an der bundesweiten Einnahmeaufteilung (EAV) teilnimmt. Dieses ist dann 
außerhalb des VVW zu organisieren. Die MBB reiht sich damit in eine Reihe anderer Unterneh-
men ein, die außerhalb von Verbundstrukturen ebenso direkt aus der EAV bedient werden. Das 
genaue Procedere dazu wäre mit dem Land abzustimmen. Der Verbleib im DT, auch wenn dieser 
für die absolut notwendige hohe Nutzerfinanzierung der MBB nicht zuträglich ist, darf nicht in 
Frage gestellt werden. Dieser sichert in der Zukunft den Status der MBB als Unternehmen der 
Daseinsfürsorge im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und stellt damit die Basis für einen 
Nachfolgeverkehrsvertrag mit dem Land MV dar. Die mit der Anerkennung des DT einhergehen-
den Sonderbedingungen (Schmalspurbahnzuschlag, Anwohnerregelung) bleiben zudem in der 
Sache, jedoch ausdrücklich nicht in der Höhe, unberührt. 

Über das VVW-Restsortiment werden aktuell ausschließlich Fahrten im Rahmen von VVW-
Wochenkarten realisiert. Jede Wochenkarte erzeugt durchschnittlich ca. 10,4 Beförderungsfälle. 
Bei der MBB werden ca. 90 Wochenkarten p. a. genutzt, die 930 Beförderungsfälle bzw. 0,18 % 
des Gesamtfahrgastpotentials der MBB darstellen. Für diese wenigen Fahrgäste wäre eine MBB-
Wochenkarte im MBB-Haustarif einzugliedern. 

 

6 Fazit 

Der Verbleib über 2025 hinaus im VVW ist wegen der geänderten Rahmenbedingungen wirt-
schaftlich nicht sinnvoll. Es konnte aufgezeigt werden, mit welchen Maßnahmen für die Fahr-
gäste das heutige Portfolio an Tarifprodukten erhaltbar ist und dies immer vor dem Hinter-
grund, auch zukünftig als Unternehmen des SPNV zu agieren. Ziel, unter Schaffung von Er-
satztarifprodukten sollte es sein, möglichst mit Ablauf des Jahres 2025, ersatzweise zum nächst 
möglichen Zeitpunkt, die VVW-Mitgliedschaft beenden zu können. 

 
1 Siehe Zeile 883 und 884 Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode Bund: „Das Deutschlandticket wird über 2025 hinaus fortge-
setzt. Dabei wird der Anteil der Nutzerfinanzierung ab 2029 schrittweise und sozialverträglich erhöht.“ 









Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH

TOP 8 – Bericht zum Sachstand DeutschlandTicket und 
der VVW GmbH

• Verbundaustritt (1)
– Rechtsamt LRO: Gremienbeteiligung Kreistag und Stadtvertretungen 

erforderlich  Vorlagen sind durch MBB erstellt  Ziel: 
Kreistagsbeschluss am 15.10.2025

– zusätzlich bis dahin Beschlüsse in den beiden Stadtvertretungen 
MBB stellt Dokumente bereit

– Zustimmung der VMV liegt schriftlich seit 20.06.2025 vor
• Auszug: „Die in Rede stehenden Veränderungen der sonstigen 

Leistungspflichten des EVU führen nicht zur Veränderung des 
Charakters des Verkehrsangebotes der MBB. Sowohl hinsichtlich 
Reiseweite als auch Reisedauer handelt es sich unverändert um 
Schienenpersonennahverkehr, vgl. § 2 Abs. 12 AEG.“
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Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH

TOP 8 – Bericht zum Sachstand DeutschlandTicket und 
der VVW GmbH

• Verbundaustritt (2)
– Mitgesellschafter des VVW haben einstimmig in Aussicht gestellt, 

dass MBB entgegen des Gesellschaftsvertrages auch nach dem 
01.07.2025 durch außerordentliche Kündigung (Empfehlung der 
VVW-Juristen) zum 01.01.2026 austreten kann  das wäre zur 
Minderung von Risiken und Kosten auch die Empfehlung der MBB-
und VVW-Geschäftsführung

– Zeitketten:
• bis 10.07.2025 – Zuleitung der Dokumente an beide Bgm
• bis 15.10.2025 – Beschlussfassung im Kreistag und den beiden 

Stadtvertretungen
• 20.10.2025 – außerordentliche Kündigungserklärung an VVW
• bis 20.12.2025 – vertragliche Anpassung Verkehrsvertrag mit VMV
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